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 So bietet diese noch von Rudolf Kötzschke angeregte Schrift einen guten Überblick über
die Verbreitung und den sachlichen Wirkungskreis des Heimbürgen in Thüringen und
Sachsen und vermittelt im einzelnen viele interessante Tatsachen und gesicherte Ergebnisse.
Unmittelbar oder mittelbar zeigt sie aber auch, wo wissenschaftlich weiterzuarbeiten ist.
Für beides werden Rechtshistoriker, Volkskundler, Siedlungsforscher, auch Germanisten
dem Verf. dankbar sein.

Gerhard Buchda, Jena

Antonius David Gathen : Rolande als Rechtssymbole. Der archäologische Bestand und
seine rechtshistorische Deutung. Berlin, Walter de Gruyter &amp; Co., i960. XXIV, 121 S.
(= Neue Kölner Rechtswiss. Abh. hg. von der Rechtswiss. Fakultät der Univ. zu Köln,
Heft 14).

Eingehende Untersuchungen über die Rolande hat zuletzt Theodor Goerlitz vorgelegt
(Der Ursprung und die Bedeutung der Rolandsbilder. Weimar 1934). Auf ihnen beruht im
wesentlichen der Text des wenige Jahre später von M. Samson-Campbell gestalteten Ro
landbuches, das zugleich auf guten photographischen Tafeln die in Deutschland und Böhmen
noch erhaltenen 19 Rolande wiedergibt (dazu von den hier und da geretteten Bruchstücken
den Kopf des Rolands von Prenzlau) (Deutschlands Rolande in Geschichte und Bild. Aachen
[1938]). Obwohl sich Gelehrte verschiedener Fachrichtungen und heimatkundige Laien
seit über 300 Jahren mit den Rolanden beschäftigen, hat noch keine ihrer mannigfachen
Theorien die Rolandfrage endgültig zu lösen vermocht. In demselben Jahrzehnt, in dem
Goerlitz sein Buch veröffentlichte, verfocht der bekannte Rechtshistoriker Herbert Meyer
 die kühne Hypothese, die Rolandstandbilder seien genetisch auf alte Gerichtspfähle zurück
zuführen und der Name von ,,dat rode land“ als Bezeichnung für Gerichtsstätte abzuleiten.
 Er fand jedoch kaum Zustimmung. Ebensowenig konnte sich Goerlitz mit der Auffassung
durchsetzen, von den erhaltenen Rolanden sei nur der hallische Gerichtswahrzeichen, alle
übrigen hätten als Symbole von Zollfreiheitsprivilegien, in einzelnen Fällen von Stapel
rechten (mit gelegentlichen Erweiterungen) zu gelten. Wie mancher andere wendet G.
gegen Goerlitz ein, er habe unzulässig verallgemeinert, sein Erklärungsversuch sei moni
stisch, und wir wissen ja aus Erfahrung, daß monistische Theorien zumal dann zum Schei
tern verurteilt sind, wenn sie komplizierte geschichtliche Vorgänge aus einer einzigen Ur
sache heraus begreiflich machen wollen. Doch welchen Weg beschreitet G. selbst? „Durch
die Methode“ — bemerkt er — „unterscheidet sich die vorliegende Arbeit von allen voran

gegangenen“ (S. 2). G. beherzigt von CI. Frhr. von Schwerin entwickelte Grundsätze, wie
Gegenstände der Rechtsarchäologie zum Reden zu bringen seien. „Der Denkmälerbestand
 muß vor allem andern möglichst lückenlos aufgenommen und bestimmt werden. Wichtig
ist alles. Die Sonderung des Nebensächlichen vom Bedeutenderen darf erst dann erfolgen,

 wenn die Einzelheiten aller Rolande aufgenommen sind, nicht früher“ (S. 2). Eine derartige
Bestandsaufnahme bietet der 2. Teil (S. 10—64). Der Verf. eröffnet ihn mit drei Katalogen.
In Katalog I beschreibt er alle erhaltenen oder durch alte Abbildungen oder zeitgenössische
Beschreibungen bekannt gewordenen Rolande. Es sind 27. Von ihnen besitzt Deutschland
18, von weiteren 6 gibt es noch Bruchstücke oder Zeichnungen oder Beschreibungen, auf
Böhmen entfallen 2 (Leitmeritz, erhalten; Prag, Fragmente, alter Stich), und weitab steht
der Roland von Ragusa. Am Ende jeder Einzelbeschreibung verzeichnet der Verf. die dem
betreffenden Roland gewidmeten Monographien sowie seine Erwähnungen im wichtigsten
zur Rolandfrage erschienenen Schrifttum. Katalog II registriert die untergegangenen Ro
lande, deren frühere Existenz Reisebeschreibungen oder Kämmereirechnungen bezeugen,
über deren Aussehen wir aber gar nichts wissen. Es sind 14, darunter die von Berlin, Bernau,

 Hamburg, Greifswald, Elbing, Riga und von Burghorn in Westfriesland (nach Goerlitz
kein Roland). Katalog III erstreckt sich auf die Attribute der Rolande und auf bildliche
Darstellungen an den Rolandsäulen: Schwert, Schild und Wappen, Krone, Rosen, Engel,
Eulenspiegel, sonstiges (unter der letzten Rubrik vermisse ich Dolch, Messerscheide, Almo
sentasche). In den nächsten Kapiteln befaßt sich G. mit den Datierungen der Rolande, ihren


